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 unter Hinweis auf die Rolle, die das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz bei der Ausarbeitung des Übereinkommens 
und der dazugehörigen Protokolle gespielt hat, 

 feststellend, dass die Geschäftsordnung der ersten Jahres-
konferenz der Vertragsstaaten des geänderten Protokolls II vor-
sieht, dass Nichtvertragsstaaten des Protokolls, das Internatio-
nale Komitee vom Roten Kreuz und interessierte nichtstaatliche 
Organisationen zur Teilnahme an der Konferenz eingeladen 
werden können, 

 unter Begrüßung der besonderen Anstrengungen verschie-
dener internationaler, nichtstaatlicher und anderer Organisatio-
nen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die humanitären 
Auswirkungen der nach Kriegen zurückbleibenden Spreng-
körper, 

 sowie unter Begrüßung der Ergebnisse der dritten Jahres-
konferenz der Vertragsstaaten des geänderten Protokolls II, die 
am 10. Dezember 2001 in Genf abgehalten wurde270, 

 1. fordert alle Staaten auf, soweit nicht bereits gesche-
hen, alles zu tun, um möglichst bald Vertragsparteien des Über-
einkommens über das Verbot oder die Beschränkung des Ein-
satzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige Lei-
den verursachen oder unterschiedslos wirken können266, und 
der dazugehörigen geänderten Protokolle sowie der den Gel-
tungsbereich des Übereinkommens ausweitenden Änderung des 
Artikels I269 zu werden, damit diesen Rechtsinstrumenten mög-
lichst bald möglichst viele Staaten beitreten, und fordert die 
Nachfolgestaaten auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, da-
mit schließlich alle Staaten Vertragsparteien dieser Rechts-
instrumente werden; 

 2. fordert alle Vertragsstaaten des Übereinkommens auf, 
soweit nicht bereits geschehen, sich damit einverstanden zu er-
klären, durch die Protokolle zu dem Übereinkommen gebunden 
zu sein; 

 3. fordert alle Vertragsstaaten des Übereinkommens auf, 
soweit nicht bereits geschehen, dem Verwahrer möglichst bald 
ihr Einverständnis zu notifizieren, durch die Änderung, die den 
Geltungsbereich des Übereinkommens und der dazugehörigen 
Protokolle auf bewaffnete Konflikte ohne internationalen Cha-
rakter ausdehnt269, gebunden zu sein; 

 4. nimmt Kenntnis von dem der zweiten Überprüfungs-
konferenz erteilten Auftrag zur Einsetzung einer Gruppe von 
Regierungssachverständigen mit zwei gesonderten Koordina-
toren, die Mittel und Wege zur Behebung des Problems der 
nach Kriegen zurückbleibenden Sprengkörper erörtern bezie-
hungsweise das Problem der Landminen, die keine Antiperso-
nenminen sind, weiter untersuchen sollen; 

 5. nimmt außerdem Kenntnis von dem Beschluss der 
zweiten Überprüfungskonferenz, dass der designierte Vorsit-
zende Konsultationen über die Möglichkeiten zur Förderung 
der Einhaltung des Übereinkommens und der dazugehörigen 
 
270 Siehe CCW/AP.II/CONF.3/4 und Corr.1 und 2, Teil I. 

Protokolle führen soll, sowie von dem Beschluss, die interes-
sierten Vertragsstaaten zu bitten, Sachverständige einzuberufen, 
die Fragen im Zusammenhang mit Kleinkaliberwaffen und 
 -munition erörtern sollen; 

 6. bekundet ihre Unterstützung für die Arbeit der Gruppe 
der Regierungssachverständigen und legt dem designierten Vor-
sitzenden und der Gruppe nahe, die Arbeit zügig durchzufüh-
ren, mit dem Ziel, den Vertragsstaaten baldmöglichst Empfeh-
lungen betreffend nach Kriegen zurückbleibende Sprengkörper 
zur Behandlung vorzulegen, einschließlich darüber, ob ein oder 
mehrere verbindliche Rechtsinstrumente über die nach Kriegen 
zurückbleibenden Sprengkörper ausgehandelt und/oder andere 
Ansätze verfolgt werden sollen, und mit dem Ziel, den Ver-
tragsstaaten Berichte über Landminen, die keine Antiperso-
nenminen sind, sowie über die Einhaltung der entsprechenden 
Bestimmungen vorzulegen; 

 7. ersucht den Generalsekretär, die notwendige Unter-
stützung und die erforderlichen Dienste, einschließlich Kurz-
protokolle, für die für den 12. und 13. Dezember 2002 anbe-
raumte Tagung der Vertragsstaaten des Übereinkommens sowie 
für die mögliche Weiterführung der Arbeit nach der Tagung zur 
Verfügung zu stellen, sofern die Vertragsstaaten dies für ange-
bracht halten; 

 8. ersucht den Generalsekretär außerdem, in seiner Ei-
genschaft als Verwahrer des Übereinkommens und der dazuge-
hörigen Protokolle die Generalversammlung auch weiterhin re-
gelmäßig über Ratifikationen und Annahmen des Überein-
kommens und der dazugehörigen Protokolle beziehungsweise 
Beitritte zu denselben zu unterrichten; 

 9. beschließt, den Punkt "Übereinkommen über das Ver-
bot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konven-
tioneller Waffen, die übermäßige Verletzungen verursachen 
oder unterschiedslos wirken können" in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer achtundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 57/99 

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 22. November 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/515, Ziffer 7)271. 

57/99. Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in 
der Mittelmeerregion 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu diesem 
Thema, namentlich die Resolution 56/29 vom 29. November 
2001, 
 
271 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Belgien, Bosnien 
und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugosla-
wische Republik Mazedonien, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechen-
land, Irland, Italien, Jordanien, Jugoslawien, Kroatien, Libanon, Luxem-
burg, Malta, Marokko, Mauretanien, Monaco, Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Slowenien, 
Spanien, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Ukraine, Vereinigtes 
Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern.  
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 erneut erklärend, dass die Festigung und Förderung des 
Friedens, der Sicherheit und der Zusammenarbeit in der Mit-
telmeerregion in erster Linie Sache der Mittelmeerländer ist, 

 eingedenk aller früheren Erklärungen und Verpflichtungen 
sowie aller Initiativen, die von den Anrainerstaaten bei den 
jüngsten Gipfeltreffen, Ministertreffen und in verschiedenen 
Foren betreffend die Frage der Mittelmeerregion ergriffen wor-
den sind, 

 in Anbetracht dessen, dass die Sicherheit im Mittelmeer-
raum unteilbar ist und dass eine stärkere Zusammenarbeit zwi-
schen den Mittelmeerländern, die auf die Förderung der wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung aller Völker der Region 
gerichtet ist, wesentlich zu Stabilität, Frieden und Sicherheit in 
der Region beitragen wird, 

 sowie in Anbetracht der bisherigen Bemühungen der Mit-
telmeerländer und ihrer Entschlossenheit, den Prozess des Dia-
logs und der Konsultationen zu intensivieren, mit dem Ziel, die 
im Mittelmeerraum bestehenden Probleme zu lösen und die Ur-
sachen von Spannungen und die sich daraus ergebende Bedro-
hung von Frieden und Sicherheit zu beseitigen, sowie ihres zu-
nehmenden Bewusstseins der Notwendigkeit weiterer gemein-
samer Bemühungen zur Stärkung der wirtschaftlichen, sozialen, 
kulturellen und umweltbezogenen Zusammenarbeit in der Re-
gion, 

 ferner in Anbetracht dessen, dass positive Entwicklungen in 
der ganzen Welt, insbesondere in Europa, im Maghreb und im 
Nahen Osten, die Aussichten auf eine engere, alle Bereiche um-
fassende Zusammenarbeit zwischen den europäischen Ländern 
und den Mittelmeerländern verbessern können, 

 erneut erklärend, dass alle Staaten gehalten sind, zur Stabi-
lität und Prosperität der Mittelmeerregion beizutragen, und 
dass sie sich verpflichtet haben, die Ziele und Grundsätze der 
Charta der Vereinten Nationen sowie die Bestimmungen der 
Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts betreffend freund-
schaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den 
Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen272 
zu achten, 

 Kenntnis nehmend von den Friedensverhandlungen im Na-
hen Osten, die umfassend sein und einen geeigneten Rahmen 
für die friedliche Beilegung strittiger Fragen in der Region vor-
geben sollten, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die anhaltenden 
Spannungen und die Fortdauer der militärischen Aktivitäten in 
Teilen des Mittelmeerraums, die die Bemühungen um die Fe-
stigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der Region be-
hindern, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs273, 

 
272 Resolution 2625 (XXV), Anlage. 
273 A/57/91. 

 1. erklärt erneut, dass die Sicherheit im Mittelmeerraum 
eng mit der europäischen Sicherheit sowie mit dem Weltfrieden 
und der internationalen Sicherheit verknüpft ist; 

 2. bringt ihre Befriedigung über die von den Mittel-
meerländern auch weiterhin unternommenen Bemühungen zum 
Ausdruck, aktiv zur Beseitigung aller Spannungsursachen in 
der Region sowie zur Förderung gerechter und dauerhafter, mit 
friedlichen Mitteln herbeigeführter Lösungen der in der Region 
fortbestehenden Probleme beizutragen und somit den Abzug 
fremder Besatzungstruppen sicherzustellen und die Souveräni-
tät, Unabhängigkeit und territoriale Unversehrtheit aller Mit-
telmeerländer und das Recht der Völker auf Selbstbestimmung 
zu achten, und fordert deshalb die uneingeschränkte Einhaltung 
der Grundsätze der Nichteinmischung, der Nichtintervention, 
der Nichtanwendung und Nichtandrohung von Gewalt und der 
Unzulässigkeit des gewaltsamen Gebietserwerbs im Einklang 
mit der Charta und den einschlägigen Resolutionen der Verein-
ten Nationen; 

 3. würdigt die Anstrengungen, die die Mittelmeerländer 
unternehmen, um im Geiste der multilateralen Partnerschaft ih-
ren gemeinsamen Herausforderungen mit umfassenden und ko-
ordinierten Antworten zu begegnen, und die generell darauf ge-
richtet sind, das Mittelmeerbecken in ein Gebiet des Dialogs, 
des Austausches und der Zusammenarbeit zu verwandeln und 
so Frieden, Stabilität und Wohlstand zu garantieren, ermutigt 
sie, diese Anstrengungen unter anderem durch einen dauerhaf-
ten multilateralen, maßnahmenorientierten, kooperativen Dia-
log zwischen den Staaten der Region zu verstärken, und er-
kennt die Rolle der Vereinten Nationen bei der Förderung des 
Friedens und der Sicherheit auf regionaler und internationaler 
Ebene an; 

 4. erkennt an, dass die Beseitigung der Unterschiede im 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsstand und anderer 
Hindernisse sowie die gegenseitige Achtung und das bessere 
Verständnis zwischen den Kulturen im Mittelmeerraum zur Fe-
stigung des Friedens, der Sicherheit und der Zusammenarbeit 
zwischen den Mittelmeerländern im Rahmen der bestehenden 
Foren beitragen wird; 

 5. fordert alle Staaten in der Mittelmeerregion auf, so-
weit noch nicht geschehen, alle multilateral ausgehandelten 
Rechtsakte auf dem Gebiet der Abrüstung und der Nichtver-
breitung einzuhalten und so die notwendigen Voraussetzungen 
für die Festigung des Friedens und der Zusammenarbeit in der 
Region zu schaffen; 

 6. ermutigt alle Staaten der Region, die notwendigen 
Voraussetzungen für die Verstärkung vertrauensbildender Maß-
nahmen untereinander zu schaffen, indem sie echte Offenheit 
und Transparenz in allen militärischen Angelegenheiten för-
dern, unter anderem durch die Teilnahme an dem System der 
Vereinten Nationen für die standardisierte Berichterstattung 
über Militärausgaben sowie durch die Bereitstellung genauer 
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Daten und Informationen an das Register der Vereinten Natio-
nen für konventionelle Waffen274; 

 7. ermutigt die Mittelmeerländer, unter Berücksichtigung 
der einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen ihre 
Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Terrorismus in allen sei-
nen Formen und Ausprägungen sowie zur Bekämpfung der in-
ternationalen Kriminalität, des unerlaubten Waffentransfers, der 
unerlaubten Gewinnung und des unerlaubten Konsums von 
Drogen sowie des unerlaubten Drogenverkehrs weiter zu ver-
stärken, welche allesamt eine ernsthafte Bedrohung des Frie-
dens, der Sicherheit und der Stabilität in der Region darstellen 
und somit die Verbesserung der derzeitigen politischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Lage sowie die freundschaftlichen 
Beziehungen zwischen den Staaten gefährden, den Ausbau der 
internationalen Zusammenarbeit behindern und zur Negierung 
der Menschenrechte, der Grundfreiheiten und der demokrati-
schen Grundlagen einer pluralistischen Gesellschaft führen; 

 8. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über Mittel 
zur Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der Mit-
telmeerregion vorzulegen; 

 9. beschließt, den Punkt "Festigung von Sicherheit und 
Zusammenarbeit in der Mittelmeerregion" in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer achtundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 57/100 

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 22. November 2002, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 164 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 5 Enthaltungen, 
auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/517, Ziffer 8)275. 

 Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Argentinien, 
Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, 
Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, 
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, 
China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominica, Dominikani-
sche Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, 
Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, 
Honduras, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien, 
Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Jugoslawien, Kambodscha, Kamerun, Ka-
nada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kiribati, Komoren, Kongo, 
Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, 
Lettland, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, 
Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, 
 
274 Siehe Resolution 46/36 L. 
275 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Argentinien Australien, Bangladesch, Belgien, Bolivien, 
Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Costa Rica, 
Dänemark, Deutschland, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Ma-
zedonien, Fidschi, Finnland, Frankreich, Griechenland, Haiti, Honduras, Ir-
land, Island, Italien, Japan, Jordanien, Kanada, Kroatien, Lettland, Liberia, 
Litauen, Luxemburg, Malaysia, Malta, Mexiko, Monaco, Nauru, Neusee-
land, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Papua-
Neuguinea, Paraguay, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Rumä-
nien, Russische Föderation, Salomonen, Samoa, San Marino, Schweden, 
Schweiz, Senegal, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, 
Thailand, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Uruguay, Venezuela, 
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern.  

Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Mosambik, My-
anmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, 
Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, 
Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, 
Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und 
Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, 
Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die 
Grenadinen, Südafrika, Sudan, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Togo, Tonga, 
Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, 
Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Arabische 
Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und 
Nordirland, Vietnam, Zypern. 

 Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika. 

 Enthaltungen: Kolumbien, Indien, Libanon, Mauritius, Syrische Arabische Republik. 

57/100. Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklear-
versuchen 

 Die Generalversammlung, 

 erneut erklärend, dass die Einstellung der Kernwaffenver-
suchsexplosionen und aller anderen nuklearen Explosionen ei-
nen wirksamen Beitrag zur nuklearen Abrüstung und zur Nicht-
verbreitung von Kernwaffen leistet, 

 unter Hinweis darauf, dass der Vertrag über das umfassen- 
de Verbot von Nuklearversuchen mit ihrer Resolu- 
tion 50/245 vom 10. September 1996 verabschiedet und am 
24. September 1996 zur Unterzeichnung aufgelegt wurde, 

 betonend, dass ein universeller und wirksam verifizierbarer 
Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen ein 
grundlegendes Rechtsinstrument auf dem Gebiet der Abrüstung 
und der Nichtverbreitung von Kernwaffen darstellt, 

 erfreut darüber, dass einhundertsechsundsechzig Staaten, 
darunter einundvierzig der für sein Inkrafttreten erforderlichen 
vierundvierzig, den Vertrag unterzeichnet haben, sowie mit Ge-
nugtuung darüber, dass sechsundneunzig Staaten, darunter ein-
unddreißig der für sein Inkrafttreten erforderlichen vierundvier-
zig, davon drei Kernwaffenstaaten, den Vertrag ratifiziert ha-
ben, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 55/41 vom 20. November 
2000, 

 erfreut über die Schlusserklärung der vom 11. bis 13. No-
vember 2001 in New York abgehaltenen Konferenz zur Er-
leichterung des Inkrafttretens des Vertrags über das umfassende 
Verbot von Nuklearversuchen276, 

 1. betont, wie wichtig und dringlich es ist, den Vertrag 
über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen ohne Ver-
zug und Vorbedingungen im Einklang mit verfassungsrechtli-
chen Verfahren zu unterzeichnen und zu ratifizieren, um sein 
baldiges Inkrafttreten zu erreichen; 

 
276 CTBT-ART.XIV/2001/6, Anhang. 




